
Fragen zur Datenerhebung

1. Schätze bitte bei den nachstehend genannten Informationsquellen, wie oft diese Informationsquellen nach Deiner Erfahrung 
zur Eröffnung von Verfahren (Art. 5 und 7 KG) führen. Beantworte die Frage über alle Verfahren hinweg, unabhängig davon, ob es sich etwa um 
Vorabklärungen oder Untersuchungen handelt.

Nie Immer
Medien (Zeitungsberichte, TV, …)

Eingaben von betroffenen Unternehmungen

Eingaben durch Dritte (Konsumenten/innen, Verbände)

Hinweise der Kommissionsmitglieder

Meldungen nach Schlussbestimmung des revidierten KG

Meldungen nach Bonusregelung

Meldungen nach Widerspruchsverfahren

Hausdurchsuchungen

Andere:

2. Auf welche Weise beschaffst Du Dir die notwendigen Informationen zur Klärung eines kartellrechtlich relevanten Sachverhalts? 

Nie Immer
Durch Fragebogen erhobene Informationen / Dokumente

Direkter Kontakt mit Parteien oder Dritten

Internetrecherchen

Praxis ausländischer Behörden

Geschäftsberichte

Studien, Berichte, Bulletins, Zeitschriften

Gutachten (von der Wettbewerbsbehörde in Auftrag gegeben)

Hausdurchsuchungen

Andere:

3. Erlebst Du das Verhalten von Parteien und Dritten im Rahmen der nachstehenden Verfahrensstadien in der Regel als kooperativ oder konfrontativ?

sehr kooperativ sehr konfrontativ
Marktbeobachtung

Vorabklärung

Untersuchung

Vorläufige Prüfung eines Zusammenschlusses (Phase I)

Vertiefte Prüfung eines Zusammenschlusses (Phase II)

Meldungen nach Schlussbestimmung des revidierten KG

Meldungen nach Art. 49a Abs. 2 KG (Bonusregelung)

Meldungen nach Art. 49a Abs. 3 Bst. KG (Widerspruchsverfahren)

Neue KG-Instrumente

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Keinen Fall gehabt

Keinen Fall gehabt

Keinen Fall gehabt

Keinen Fall gehabt



4. Wie veränderte Deiner Meinung nach das revidierte KG im Vergleich zum alten Recht ( insgesamt):

Verringerung Vergrösserung
die Aufdeckungswahrscheinlichkeit

deine Marktkenntnisse

die Bedenklichkeit - Verhaltensweisen werden schneller als bedenklich angesehen als zuvor:
a) Beurteilung durch die Wettbewerbsbehörde

b) Einschätzung der betroffenen Unternehmen

den Verfahrensaufwand

die Rechtssicherheit

die Präventionswirkung

Trifft gar nicht zu! Trifft sehr zu!
"Das revidierte KG ist nützlich"

"Das revidierte KG verursacht nur Aufwand"

5. Wie veränderten Deiner Meinung nach die Meldungen gemäss Schlussbestimmung des revidierten KG (Übergangsbestimmung):

Verringerung Vergrösserung
die Aufdeckungswahrscheinlichkeit

deine Marktkenntnisse

die Bedenklichkeit - Verhaltensweisen werden schneller als bedenklich angesehen als zuvor:
a) Beurteilung durch die Wettbewerbsbehörde

b) Einschätzung der betroffenen Unternehmen

den Verfahrensaufwand

die Rechtssicherheit

6. Wie veränderten Deiner Meinung nach die Meldungen gemäss Art 49a Abs. 3 Bst. A KG (Widerspruchverfahren):

Verringerung Vergrösserung
die Aufdeckungswahrscheinlichkeit

deine Marktkenntnisse

die Bedenklichkeit - Verhaltensweisen werden schneller als bedenklich angesehen als zuvor:
a) Beurteilung durch die Wettbewerbsbehörde

b) Einschätzung der betroffenen Unternehmen

den Verfahrensaufwand

die Rechtssicherheit
Trifft gar nicht zu! Trifft sehr zu!

"Die Widerspruchsverfahren verursachen nur Aufwand"

7. Wie veränderten Deiner Meinung nach Meldungen gemäss Art. 49a Abs. 2 KG (Bonusregelung):

Verringerung Vergrösserung
die Aufdeckungswahrscheinlichkeit

den Verfahrensaufwand

Vereinfachung Erschwerung

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht



die Ergebnisfindung
Trifft gar nicht zu! Trifft sehr zu!

"Die Bonusregelung verursacht nur Aufwand"

8. Wie veränderten Deiner Meinung nach die Hausdurchsuchungen:

Verringerung Vergrösserung
die Aufdeckungswahrscheinlichkeit

den Verfahrensaufwand

Vereinfachung Erschwerung
die Ergebnisfindung

Trifft gar nicht zu! Trifft sehr zu!
"Die Hausdurchsuchungen verursachen nur Aufwand"

9. Wie veränderten Deiner Meinung nach die Sanktionsmöglichkeiten gemäss Art 49a KG:

Verringerung Vergrösserung
die Aufdeckungswahrscheinlichkeit

die Bedenklichkeit - Verhaltensweisen werden schneller als bedenklich angesehen als zuvor:
a) Beurteilung durch die Wettbewerbsbehörde

b) Einschätzung der betroffenen Unternehmen

die Präventionswirkung

den Verfahrensaufwand
Vereinfachung Erschwerung

die Ergebnisfindung

10. Wer bin ich:

Ich bin

arbeite als

Ich habe begonnen

11. Letztes Jahr war ich involviert in

Marktbeobachtungen

Vorabklärungen

Untersuchungen

Meldungen gemäss Schlussbestimmung

Meldungen gemäss Art 49a Abs. 3 Bst a KG (Widerspruchverfahrern)

Meldungen gemäss Art 49a Abs. 2 KG (Bonusregelung)

Hausdurchsuchungen

12. Falls du weitere Bemerkungen oder Informationen anzufügen hast, schreibe sie in das Antwortmail.

Und fertig! Vielen Dank! Nun sende die Antwort bitte an "weko-stf": "Datei",  "Senden an", "Mailempfänger (als Anlage)".

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht

Weiss nicht


